
 
 
 
 
 

Antrag auf finanzielle Unterstützung 
an den Schulförderverein 

Nr. 

Eingangsdatum: 

Für was wird Un-
terstützung bean-
tragt? 

 Klassen-, Kurs-, Gruppenfahrten  Schulveranstaltung 

 Lernmittel, Bücher  Arbeitsgemeinschaft 

 Sonstiges:   

Gesamtkosten          Euro 

Die Unterstützung 
wird beantragt... 

 ... in Höhe der Gesamtkosten 

 ... als Teilbetrag in Höhe von            Euro 

Für wen wird die 
Unterstützung be-
antragt? 

 Name, Vorname  

 Klasse  

Klassenlehrer/in  

Der Förderverein holt zur Beurteilung der Förderwürdigkeit eine Stellungnahme der für die Klasse verantwortl i-
chen Lehrkraft ein. Der Förderverein behandelt die Antragsstellung vertrauensvoll, informiert aber zu diesem 
Zwecke die für die Klasse verantwortliche Lehrkraft. Personenbezogene Daten gemäß Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht weitergegeben. 

Antragsteller Vorname, Name:  

Kontaktdaten:  

Kontodaten: Kontoinhaber:  

Bank:  

BIC:  

IBAN:  

Hiermit versichere(n) ich/wir, dass es mir/uns derzeit nicht möglich ist, die oben genannten Kosten in 
voller Höhe aufzubringen. Ich/wir beantrage/n die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein.  

 Ich/Wir bin/sind kein(e) Leistungsempfänger/in nach SGB II oder erhalte(n) Sozialhilfe, Kin-

derzuschlag oder Wohngeld und bin/sind damit kein(e) Leistungsberechtigte(r) aus dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket.  

  Ich/Wir füge(n) Unterlagen bei, aus denen der Anlass, die Notwendigkeit der Unterstützung 

(schriftliche Begründung) und die Höhe der Kosten hervorgehen. 

  Ich/Wir habe(n) die Hinweise zur finanziellen Unterstützung von Schüler/innen gelesen und 

werde(n) diese beachten. 

Datum und Unter-
schrift Antragsteller 

  

Datum: Unterschrift 

 

Beschluss För-
derverein: 

Datum:  

 

gez. Vorstand 

 

Antrag bewilligt:  Ja  Nein  Teilweise 

Begründung:  

 Nachfrage beim Antragsteller am (Datum) 

 Zusage an Antragsteller am (Datum) 

  Zahlung an Antragsteller (Datum) 

 

 

 



Hinweise  
zum Antrag auf finanzielle Unterstützung an den Förderverein 

Der Schulförderverein der Bernhard-Kellermann-Oberschule e.V. leistet in besonde-
ren Fällen, die nicht durch Leistungen von Sozialleistungsträgern nach AsylbLG, 
SGB II (Hartz IV) und XII abgedeckt werden, finanzielle Unterstützung für Schülerin-
nen und Schüler der Bernhard-Kellermann-Oberschule in Senftenberg. Damit will der 
Förderverein es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, an Schulaktivitäten teilzu-
nehmen, die ihnen sonst verwehrt bleiben würden.  

Der Förderverein ist jedoch weder in der Lage noch rechtlich dazu befugt, Hinter-
grundprüfungen über die tatsächliche finanzielle Situation des Antragsstellers vorzu-
nehmen. Er setzt auf die Aufrichtigkeit des Antragstellers und die vertrauensvolle 
Mitarbeit in der Beurteilung der Förderwürdigkeit durch die betroffenen Schülerinnen 
und Schüler und den zuständigen Lehrkräften.  

Finanzielle Unterstützung bei Klassenfahrten und Besuchsprogrammen 

Allen Schülerinnen und Schülern soll eine Teilnahme an Ausflügen, Fahrten und Be-
suchsprogrammen ermöglicht werden. Sind aufgrund finanzieller Probleme die Kos-
tenbeiträge nicht oder nur teilweise zu ermöglichen, kann beim Förderverein ein An-
trag auf finanzielle Unterstützung gestellt werden.  

Hinweis:  

Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie einen Antrag auf Kostenübernahme bei Ihrer Be-
zugsbehörde/Ihrem Sozialleistungsträger stellen können oder aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket Zuschüsse erhalten.  

Finanzielle Unterstützung beim Erwerb von Lernmitteln/Schulbüchern  

Einen Teil der Kosten von Schulbüchern müssen die Eltern/Erziehungsberechtigten 
als „Eigenanteil“ erbringen. Sind aufgrund finanzieller Probleme die Eigenanteile 
nicht oder nur teilweise zu ermöglichen, kann beim Förderverein ein Antrag auf fi-
nanzielle Unterstützung gestellt werden.  

Hinweis:  

Der Eigenanteil entfällt, wenn Sie Empfänger von AsylbLG, SGB II (Hartz IV) oder 
SGB XII-Leistungen sind. Die Bücher werden hier gegen Vorlage einer Bescheini-
gung Ihrer Bezugsbehörde/Ihrem Sozialleistungsträger von der Schule entgeltfrei 
ausgegeben.  

Der Schulförderverein ist gehalten, finanzielle Unterstützung nur dann zu bewilligen, 
wenn keine anderen Sozialleistungen beantragt werden können, z.B. bei kurzfristigen 
finanziellen Schwierigkeiten.  

Der Förderverein holt zur Beurteilung der Förderwürdigkeit eine Stellungnahme der 
Klassenleitung ein. Der Förderverein behandelt die Antragsstellung vertrauensvoll, 
informiert aber zu diesem Zwecke die Klassenleitung. Personenbezogene Daten ge-
mäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unterliegen der Geheimhaltung und 
werden nicht weitergegeben.  

Aus der Einzelfallentscheidung erwächst kein Anspruch auf eine wiederkehrende 
Unterstützung.  


